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Wien 2 1. JULI 2014 , 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1583/J des 

Abgeordneten Rudolf Plessl und Genossinnen wie folgt : 

Frage 1: 

Hinsichtlich der Anzahl der Planstellen des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Kon­

sumentenschutz wird auf die Personalpläne der jeweiligen Bundesfinanzgesetze verwiesen. 

Frage 2: 

Die Altersstruktur des Ressorts (Zentralleitung, Bundesamt für Soziales und Behindertenwe­

sen, Arbeitsinspektion) zum Stichtag 1. Jänner 2014 stellt sich wie folgt dar: 
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Frage 3: 

Seit dem Finanzjahr 2007 sind im Personalplan Planstellen für Lehrlinge nicht explizit ausge­

wiesen. Die Geldleistungen für Ausbildungsverhältnisse und Lehrverhältnisse werden gemäß 

§ 30 BHG 2013 den Sachausgaben zugerechnet. Durch diese Vorgehensweise gibt es keine 

planstellen mäßige Einschränkung für die Beschäftigung von Lehrlingen und die Ressorts 
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können daher nach Maßgabe der vorhandenen Möglichkeiten und finanziellen Mittel Ju­

gendlichen eine Berufsausbildung ermöglichen. 

In den Jahren 2010 bis 2014, jeweils zum Stichtag 1. Jänner, gab es im Ressort folgende An­

zahl an Lehrlingen: 

Stichtag I Anzahl 
! 
I Lehrlinge 

...................................... .. .... ......... "1" ...................................................... . 

1.1.2010 I 35 

~I·~j9.!! r::?~ ~ 
- ~: .. ~.:?g!? l. 2 7 

._ ~:!:?g!?-l. 37 

1.1.2014 i 42 

Da Lehrlinge nicht ausschließlich einer Organisationseinheit zugeteilt sind und im Rahmen 

ihrer Ausbildung im Sinne einer umfassenden Wissensvermittlung verschiedene Abteilungen 

durchlaufen, kann eine Zuteilung nach Sektionen, Abteilungen und Referaten nicht vorge­

nommen werden. 

Derzeit werden im Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz sämtli­

che für die Ausbildung der Lehrlinge zur Verfügung stehenden Ressourcen bestmöglich ge­

nutzt. 

Frage 4: 

Die Bundesregierung hat in ihrer Sitzung am 22. Dezember 2009 unter Hinweis auf das Re­

gierungsprogramm, in dem sie sich an mehreren Stellen die Bekämpfung und Vermeidung 

jeglicher Art der Jugendarbeitslosigkeit zum Ziel gesetzt hat, beschlossen, im Sinne der Be­

mühungen und der auch schon bisher getätigten Lehrlingsoffensiven die Vorbildwirkung der 

Bundesverwaltung als Arbeitgeber klar weiterzuführen und als Beitrag zur Umsetzung des 

Regierungsprogramms das verschiedenartige Lehrstellenangebot im Bundesdienst nach 

Möglichkeit der Ressorts weiter auszubauen. 

Bei der Aufnahme von Lehrlingen soll im Rahmen der ressortspezifischen Möglichkeiten ins­

besondere darauf hingewirkt werden, zukunftsorientierte Ausbildungswege für männliche 

und weibliche Lehrlinge zu forcieren. Die neuen, verbesserten Möglichkeiten zur Ablegung 

der Berufsreifeprüfung ("Lehre & Matura") sollen dabei ebenso weiter gestärkt werden. 

Frage 5: 

Ich nehme an, dass bei Ihrer Fragestellung ein redaktionelles Versehen erfolgt ist. Aus die­
sem Grund beantworte ich Ihre Anfrage für den Zeitraum 2010 bis 2013. 
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Die Anzahl der Neupensionierungen von Beamtinnen und Beamten des Bundesministeriums 
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Zentralstelle, Bundesamt für Soziales und Be­
hindertenwesen, Arbeitsinspektion) in diesem Zeitraum stellt sich wie folgt dar: 

Jahr I Anzahl 
der Neupensionierungen 

2010 36 
2011 35 
2012 31 
2013 31 

Das Durchschnittsalter dieser Neupensionierungen im Zeitraum von 2010 bis 2013 lag bei 
60,72 Jahren. 

Über Pensionierungen der Vertragsbediensteten entscheidet ausschließlich die Pensionsver­
sicherungsanstalt, sodass dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumenten­
schutz keine konkreten Daten darüber vorliegen. Das Dienstverhältnis der Vertragsbediens­
teten zum Bund wird zuvor lediglich beendet. 

Die Zuordnung der einzelnen Pensionierungen auf Sektionen, Bereiche, Abteilungen und 
Referate sowie die Anführung der einzelnen Jahrgänge würden einen unvertretbaren ver­
waltungsökonomischen Aufwand bedeuten. Ich ersuche daher um Verständnis, dass diese 
unterblei I en . 
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